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1. Neue Beiträge in der Pflegeversicherung 
 
Ab dem 1.7.2023 gelten neue Beitragssätze in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Der allgemeine 
Beitragssatz wird erhöht. Der Pflegebeitrag liegt aktuell bei 3,05 % des Bruttolohns, für Menschen ohne 
Kinder bei 3,4 %. Die Beitragserhöhung betrifft sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Der Ar-
beitgeberanteil steigt dabei von 1,525 % auf 1,7 %. Für kinderlose Versicherte ab dem 23. Lebensjahr 
wird der zusätzliche Beitragszuschlag von 0,35 % auf 0,60 % erhöht, wodurch sie ab dem 1.7.2023 ei-
nen erhöhten Beitragssatz von insgesamt 2,3 % von ihrem Bruttolohn zahlen müssen. 
 
Eine weitere Änderung betrifft die Berücksichtigung der Kinderzahl beim Pflegebeitrag. Künftig sind 
gestaffelte Beiträge vorgesehen, sodass Eltern einen prozentualen Beitragssatz in Abhängigkeit von der 
Anzahl ihrer Kinder zahlen. Die neue Staffelung sieht folgendermaßen aus: 
 
Mitglieder ohne Kinder 4,00 %  

(AN-Anteil: 2,3 %) 
Mitglieder mit  
3 Kindern 

2,90 %  
(AN-Anteil: 1,2 %) 

Mitglieder mit  
1 Kind 

3,40 % (lebenslang) 
(AN-Anteil: 1,7 %) 

Mitglieder mit  
4 Kindern 

2,65 %  
(AN-Anteil: 0,95 %) 

Mitglieder mit  
2 Kindern 

3,15 %  
(AN-Anteil: 1,45 %) 

Mitglieder mit  
5 und mehr Kindern 

2,40 %  
(AN-Anteil: 0,7 %) 

 
Diese Staffelung gilt jedoch nur, solange das jeweilige Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. Sobald alle Kinder ab dem zweiten Kind das 25. Lebensjahr vollendet haben, erhöht sich der Bei-
tragssatz zur Pflegeversicherung wieder auf 3,4 %. 
 
 
Diese Staffelung gilt jedoch nur, solange das jeweilige Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. Sobald alle Kinder ab dem zweiten Kind das 25. Lebensjahr vollendet haben, erhöht sich der Bei-
tragssatz zur Pflegeversicherung wieder auf 3,4 %. 
 
 
2. Meldepflicht für Plattformenbetreiber 
 
Seit dem 1.1.2023 ist das Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) in Kraft, wonach Betreibende 
digitaler Plattformen verpflichtet sind, den Finanzbehörden Transaktionen zu melden, die dort abgewi-
ckelt werden. Betroffene Plattformen sind neben eBay, Amazon, Kleinanzeigen (ehemals eBay-
Kleinanzeigen), Etsy, Booklooker und Mobile.de auch Plattformen wie Airbnb sowie Uber. Plattformen, 
auf denen kein direktes Rechtsgeschäft abgeschlossen wird, wie Jobbörsen und Vermittlungsportale sind 
von der Meldepflicht ausgenommen. 
 
Die Meldung hat elektronisch an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu erfolgen. Es wird nicht 
zwischen privaten oder gewerblichen Anbietern unterschieden. Stichtag der Meldung für das Kalender-
jahr 2023 ist der 31.1.2024. Sie ist jedoch erst oberhalb gewisser Grenzen erforderlich. Wenn jemand 
auf einer Plattform innerhalb eines Jahres mindestens 30 Verkäufe tätigt oder mehr als 2.000 € 
gutgeschrieben bekommt, werden u.a. folgende Daten gemeldet: Name und Anschrift, Geburtsdatum, 
Steuer-ID, USt-ID (falls vorhanden) sowie Bankverbindung, Gesamtbetrag und Zahl der Tätigkeiten je 
Quartal für den Meldezeitraum. 
 
Es reicht aus, wenn eine der Grenzen überschritten wird, – nur wenn beide Grenzen gleichzeitig unter-
schritten werden, wird von einer Meldung abgesehen. Das BZSt übermittelt die gemeldeten Daten in 
einem zweiten Schritt an die Finanzämter der Verkaufenden. Es steht zu erwarten, dass Verkäufer künf-
tig vermehrt Nachfragen von ihrem Finanzamt bekommen werden. Auch strafrechtliche Aspekte sind in 
diesem Zusammenhang denkbar. 
 



Durch das Gesetz ändert sich im Übrigen nichts bei der einkommensteuerlichen Wertung der von den 
Plattformen gemeldeten Einnahmen, also z.B. der Eingruppierung als gewerbliche Einkünfte, Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung oder als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften. Neben der 
Einkommensteuer können auch Umsatz- und Gewerbesteuer anfallen.  
 
 
3. Entwurf zum Wachstumschancengesetz  
 
Am 17.7.2023 wurde der Referentenentwurf für das Wachstumschancengesetz veröffentlicht. Es soll die 
allgemeine wirtschaftliche Situation für deutsche Unternehmen verbessern, zu Investitionen anregen, 
das Steuersystem an zentralen Stellen vereinfachen sowie Steuerschlupflöcher auf-decken und beseiti-
gen. Die wichtigsten Punkte haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst: 
 
• Einführung einer neuen Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung i.H. von 1.000 

€ (ab VZ 2024). 
 
• Aufwendungen für Geschenke an Nichtarbeitnehmer sollen zukünftig i.H. bis 50 €/Person gewinn-

mindernd berücksichtigt werden können – (für Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2023). 
 
• Die Zinsabzugsbeschränkung soll an die Vorgaben der Anti-Tax-Avoidance-Directive (ATAD) 

angepasst werden (ab VZ 2024). 
 
• Anhebung des Werts für sofort vollständig abzugsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 

€, sowie Anhebung der Betragsgrenze für den GWG-Sammelposten auf 5.000 €. Die Abschrei-
bungsdauer soll von 5 auf 3 Jahre verringert werden (gilt für GWG, die nach dem 31.12.2023 ange-
schafft werden). 

 
• Sonderabschreibungen bei Betrieben mit einer Gewinngrenze von 200.000 €/Jahr im Vorjahr der 

Investition (bisher 100.000 €). Zukünftig sollen nun 50 % (aktuell 20 %) der Investitionskosten ab-
geschrieben werden können – (gilt für Anschaffung von Wirtschaftsgütern nach 31.12.2023). 

 
• Anhebung des Freibetrags für Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für Betriebs-

veranstaltungen auf 150 € (bisher 110 €) (ab VZ 2024). 
 
• Verpflegungsmehraufwendungen: 

o An Tagen, an denen der Arbeitnehmer 24 Stunden abwesend ist, steigt der Betrag von  
28 € auf 30 €. 

o Bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit sowie für den An- und Abreisetag einer  
mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit erhöht sich der Betrag auf 15 € (zzt. 14 €) 
(ab VZ 2024). 

 
• Die Fünftelungsregelung, die bisher von Arbeitgebern zur Berücksichtigung von Tarifermäßigun-

gen für bestimmte Arbeitslöhne angewendet wurde, wird aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr von 
diesen durchgeführt. Die Arbeitnehmer müssen diese Vergünstigung im Veranlagungsverfahren 
selbst beantragen (ab Lohnsteuerabzug 2024). 

 
• Geplant ist eine Ausdehnung des Verlustrücktrags, der durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz 

bereits auf zwei Jahre verlängert wurde. Diese Verlängerung soll nun um ein weiteres Jahr auf insge-
samt drei Jahre erweitert werden (ab VZ 2024). 

 
• Erweiterter Verlustvortrag: Für die VZ 2024 bis 2027 soll die Mindestgewinnbesteuerung keine 

Anwendung finden, wodurch der Verlustvortrag in diesen Zeiträumen unbegrenzt sein soll. Danach 
gilt die Mindestgewinnbesteuerung wieder, allerdings mit erhöhten Sockelbeträgen von 10 Mio. € 
bzw. 20 Mio. € für Ehegatten (ab VZ 2024). 

 



• Versorgungsfreibetrag: Beginnend mit dem Jahr 2023 soll der steuerfreie Anteil von Versorgungs-
bezügen langsamer reduziert werden, mit einer jährlichen Verringerung des Prozentsatzes um 0,4 
statt 0,8 Prozentpunkte. Der Höchstbetrag und der zusätzliche Betrag sinken jährlich um 30 € bzw. 
9 € (ab VZ 2023). 

 
• Rentenbesteuerung: Ab 2023 steigt der zu versteuernde Anteil der Rente jährlich um 0,5 % statt 

1 %, beginnend mit 82,5 % im Jahr 2023, bis 100 % im Jahr 2058 erreicht sind (ab VZ 2023). 
 
• Die jährliche Reduzierung des Altersentlastungsbetrags soll halbiert werden, sowohl in Bezug auf 

den anzuwendenden Prozentsatz (von 0,8 auf 0,4 Prozentpunkte) als auch auf den Höchstbetrag (von 
38 € auf 19 €) (ab VZ 2023). 

 
• Anhebung der Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte auf 1.000 € je Steuerpflichtigen (ab 

VZ 2024). 
 
• Alle Personengesellschaften sollen die Möglichkeit erhalten, zur Körperschaftsbesteuerung zu 

wechseln (ab Tag der Verkündung). 
 
• Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen durch die Erhöhung der Un-

schädlichkeitsgrenze von 10 % auf 20 % (ab Erhebungszeitraum 2023). 
 
• Das neue Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz bietet Unternehmen, die bestimmte Vorausset-

zungen erfüllen, eine Prämie von 15 % für Investitionen, die die Energieeffizienz verbessern. Vo-
raussetzung: Das einzelne Wirtschaftsgut kostet mehr als 10.000 € und die Gesamtsumme der Inves-
titionen beträgt mindestens 50.000 € – (gilt für Investitionen ab Tag der Verkündung und Abschluss 
vor dem 1.1.2028). 

 
• Ist-Besteuerung: Die Umsatzgrenze soll ab 2024 von 600.000 auf 800.000 € angehoben werden (ab 

Besteuerungszeitraum 2024). 
 
• Die Buchführungspflicht für gewerbliche Unternehmen sowie Land- und Forstwirte soll zukünftig 

erst ab einem Gesamtumsatz von 800.000 € (bisher 600.000 €) oder einem Gewinn von 80.000 € 
(bisher 60.000 €) bestehen (für Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2023). 

 
• Steuerpflichtige, die jährlich mehr als 500.000 € Überschusseinkünfte erzielen, müssen dazugehö-

rige Unterlagen 6 Jahre lang aufbewahren. Diese Grenze soll auf 600.000 € erhöht werden (gilt ab 
VZ 2024). 

 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen vorläufigen Gesetzesentwurf handelt. Die Zustim-
mung durch den Bundesrat ist für den 15.12.2023 geplant, entsprechend ist noch mit Anpassungen zu 
rechnen, über die wir Sie weiterhin informieren werden. 
 
 
4. Inflationsprämie für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstleistungsverhältnissen 
 
Die im Oktober 2022 eingeführte Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitge-
bers und kann in einer Höhe von bis zu 3.000 € (Teilzahlungen sind möglich) steuer- und sozialabga-
benfrei an Mitarbeiter bis zum 31.12.2024 ausgezahlt werden. Sie ist zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn zu zahlen und es darf sich dabei nicht um eine Entgeltumwandlung handeln.  
 
Für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhältnissen ist ein wichtiger Aspekt, dass die Prämie für jedes 
Dienstverhältnis gesondert in Anspruch genommen werden kann. Das bedeutet, wenn ein Arbeitnehmer 
mehrere aufeinanderfolgende oder nebeneinander bestehende Dienstverhältnisse hat, kann er von jedem 
Arbeitgeber die steuerfreie Prämie in voller Höhe erhalten. 
 



Dies gilt auch, wenn die Dienstverhältnisse mit unterschiedlichen Arbeitgebern verbundener Unterneh-
men bestehen. Arbeitgeber müssen nicht prüfen, ob ihre Arbeitnehmer die Prämie bereits bei einem 
anderen Arbeitgeber erhalten haben. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnissen mit dem-
selben Arbeitgeber wird die Steuerbefreiung jedoch nur einmalig gewährt. 
 
Das Bundesfinanzministerium stellt diese und andere Besonderheiten auch in einem ausführlichen FAQ 
klar: https://www.bundesfinanzministerium.de - Service - FAQ und Glossar 
 
 
5. Freiwillige Umsatzsteuer-Vorauszahlungen innerhalb des 10-Tages-Zeitraums 
 
Erst im Februar 2022 fällte der Bundesfinanzhof (BFH) ein Urteil über die Berücksichtigung von frei-
willigen Umsatzsteuer-Vorauszahlungen innerhalb des 10-Tages-Zeitraums bei Einnahmen-Überschuss-
Rechnungen. Am 13.12. folgte dann das nächste Urteil zu der Thematik. 
 
Ein Steuerpflichtiger zahlte am 6.1. die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für den vergangenen Dezember. 
Da ihm eine Dauerfristverlängerung gewährt wurde, verschiebt sich die Fälligkeit auf den 10.2. Die 
geleistete Zahlung setzte er gewinnmindernd in der Gewinn-ermittlung des Vorjahres an. Das Finanz-
amt erkannte die Zahlung erst als Betriebsausgabe für das Jahr der tatsächlichen Zahlung an. Diese Her-
angehensweise begründete es mit der durch die Dauerfristverlängerung verschobenen Fälligkeit der 
Zahlung. 
 
Der BFH stimmte dieser Vorgehensweise zu. Die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für den Voranmel-
dungszeitraum Dezember des Vorjahres, die zwar innerhalb des maßgeblichen 10-Tages-Zeitraums 
geleistet wurde, aber wegen einer Dauerfristverlängerung erst danach fällig wird, ist bei der Gewinner-
mittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung erst im Jahr des Abflusses als Betriebsausgabe zu 
berücksichtigen. 
 
 
6. PV-Anlage: Reparatur des Hausdachs 
 
Ob einem Steuerpflichtigen der Vorsteuerabzug zusteht, wenn dieser sein Hausdach reparieren lässt, auf 
dem sich eine PV-Anlage befindet, hat am 7.12.2022 der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. 
 
Ein Steuerpflichtiger ließ sich 2009 eine PV-Anlage auf sein privates Hausdach bauen und ordnete die 
Tätigkeit rechtzeitig und vollständig seinem umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zu. Nach eini-
gen Jahren wurde festgestellt, dass die Anlage unsachgemäß montiert wurde, sodass das Dach repariert 
werden musste. Zivilrechtliche Ansprüche gegen den Monteur waren bereits verjährt. Der Steuerpflich-
tige machte im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit seinen Vorsteueranspruch geltend. Der BFH 
sprach sich letztendlich dafür aus. 
 
Wird aufgrund der unsachgemäßen Montage einer unternehmerisch genutzten Photovoltaik-Anlage das 
Dach eines eigenen Wohnzwecken dienenden Hauses beschädigt, steht dem Unternehmer für die zur 
Beseitigung des Schadens notwendigen Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten der Vorsteuerabzug zu.  
 
Die weitere – auch eigenen Wohnzwecken dienende – Nutzung des Hausdachs ist für den Vorsteuerab-
zug jedenfalls dann nicht maßgeblich, wenn dem Unternehmer über die Schadensbeseitigung hinaus in 
seinem Privatvermögen kein verbrauchsfähiger Vorteil verschafft wird. Maßgebend für den Vorsteuer-
abzug ist nicht nur die Verwendung der vom Steuerpflichtigen bezogenen Eingangsleistung, sondern 
auch der ausschließliche Entstehungsgrund des Eingangsumsatzes. 
 
 
7. Entnahme von Alt-Photovoltaikanlagen 
 
Vor dem 1.1.2023 wurden Photovoltaikanlagen, die sowohl für unternehmerische als auch für private 
Zwecke genutzt wurden, regelmäßig dem Unternehmensvermögen zugeordnet. Betreiber konnten die 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-12-07-FAQ-Inflationsausgleichspraemie.html


Vorsteuer aus dem Kauf der Anlage abziehen, mussten aber sowohl den verkauften Strom als auch den 
selbst genutzten Strom versteuern. Mit der Einführung des Nullsteuersatzes zum 1.1.2023 können Be-
treiber nun die Photovoltaikanlage steuerfrei aus dem Unternehmensvermögen entnehmen und müssen 
selbst genutzten Strom nicht mehr versteuern. 
 
Die Finanzverwaltung in NRW hat dazu unter Hinweis auf das Bundesministerium für Finanzen Stel-
lung bezogen. Eine Entnahme der gesamten Photovoltaikanlage ist nur möglich, wenn voraussichtlich 
mehr als 90 % der Anlage für nichtunternehmerische Zwecke verwendet werden. Wird ein Teil des er-
zeugten Stroms zum Laden eines Privatfahrzeugs, dem Betrieb einer Wärmepumpe oder dem Laden 
einer Batterie (nicht inbegriffen tragbare Batterien und Powerbanks) verwendet, wird aus Vereinfa-
chungsgründen davon ausgegangen, dass die Anlage mehr als 90 % für nichtunternehmerische Zwecke 
genutzt wird. Diese Regelung gilt selbst dann, wenn mehr als 10 % des Stroms nach Entnahme tatsäch-
lich weiter veräußert wird. 
 
Sind die Bedingungen für die Entnahme erfüllt, kann diese dem Nullsteuersatz unterworfen werden. Die 
Entnahme kann entweder in der Voranmeldung, in der Jahressteuererklärung oder schriftlich gegenüber 
dem zuständigen Finanzamt erklärt werden. Es ist keine Vorsteuerberichtigung erforderlich und der 
ursprünglich in Anspruch genommene Vorsteuerabzug kann nicht rückwirkend verweigert werden. 
 
Auch nach der Entnahme der Photovoltaikanlage ist die Lieferung von Strom an den Netzbetreiber eine 
unternehmerische Tätigkeit und grundsätzlich steuerpflichtig. Bei Anwendung der Kleinunternehmerre-
gelung wird diese Steuer nicht erhoben. Wenn der Betreiber beim Kauf der Anlage auf die Anwendung 
der Kleinunternehmerregelung verzichtet hat, ist er für fünf Jahre an die Steuerpflicht gebunden. 
 
 
8. Kinderbetreuungskosten: Haushaltszugehörigkeit als Voraussetzung  

für steuerlichen Abzug 
 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 11.5.2023 eine Entscheidung in Bezug auf die steuerliche 
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten getroffen. Der Fall betraf einen Vater, der getrennt von der 
Mutter seiner Tochter lebte. Er versuchte, die Hälfte der Betreuungskosten für Kindergarten und Schul-
hort als Sonderausgaben von der Steuer abzusetzen. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab, da die Toch-
ter nicht zum Haushalt des Vaters gehörte. 
 
Das Gericht entschied, dass die von ihm getragenen Kosten nicht als Sonderausgaben abgezogen wer-
den können, da die Tochter nicht zu seinem Haushalt gehörte. Die Richter stellten fest, dass die geltende 
Regelung nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Sie argumentierten, dass die Regelung darauf abzielt, 
die finanzielle Belastung von Eltern zu mindern, die ihre Kinder in ihrem eigenen Haushalt betreuen 
und erziehen. 
 
Darüber hinaus wurde in der Entscheidung darauf hingewiesen, dass der Vater bereits einen Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf erhielt. Dieser Freibetrag war höher als 
die von ihm getragenen Betreuungskosten. Aufgrund dieser Umstände wurde die Revision des Vaters 
als unbegründet zurückgewiesen. 
 
 
9. 1-%-Regelung bei Handwerkerfahrzeug 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 31.5.2023 entschieden, dass die 1-%-Regelung 
auch auf ein als LKW eingestuftes, zweisitziges „Handwerkerfahrzeug“ anzuwenden ist, wenn es für 
private Fahrten genutzt wird. 
 
Ein Hausmeisterservice hatte zwei Fahrzeuge in seinem Betriebsvermögen: einen Mercedes Benz Vito 
und einen Multicar M26 Profiline. Er hatte kein weiteres Fahrzeug in seinem Privatvermögen und er-
klärte keine Entnahme wegen einer möglichen Privatnutzung der Fahrzeuge. 
 



Aufgrund der Sachlage, dass der Steuerpflichtige kein privates Fahrzeug besaß, ging das Finanzamt 
davon aus, dass der Mercedes Benz Vito auch privat genutzt wurde und wandte die 1-%-Regelung an, 
obwohl das Fahrzeug als LKW eingestuft und nur mit zwei Sitzen ausgestattet war. Die darauffol-
gende Klage des Eigentümers wurde vom Finanzgericht abgewiesen, was auch durch den BFH bestätigt 
wurde. 
 
 
10. Kein besonderes Nutzungsrecht erforderlich für Steuerermäßigung  

bei Handwerkerleistungen 
 
In einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20.4.2023 ging es um die Steuerermäßigung für die 
Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen gemäß des Einkommensteuergesetzes. 
 
Im konkreten Fall bewohnte ein Sohn zeitweise eine Dachgeschosswohnung, die im Eigentum seiner 
Mutter stand. Während dieser Zeit ließ er das Dach des Hauses sanieren, und erhielt eine Rechnung auf 
seinen Namen. Anschließend machte er die Kosten dafür in seiner Einkommensteuererklärung als haus-
haltsnahe Dienstleistungen geltend. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Kosten ab, worauf-
hin der Sohn klagte. 
 
Der BFH entschied zugunsten des Sohnes. Er stellte klar, dass für die Inanspruchnahme der Steuerer-
mäßigung für Handwerkerleistungen neben der tatsächlichen Führung eines Haushalts kein besonderes 
Nutzungsrecht des Steuerpflichtigen erforderlich ist.  
 
Der Steuerpflichtige kann also auch in unentgeltlich überlassenen Räumlichkeiten einen Haushalt füh-
ren. Zudem kann die Steuermäßigung auch in Anspruch genommen werden, wenn sich der Steuerpflich-
tige gegenüber einem Dritten zur Tragung der Aufwendungen für die Handwerkerleistungen verpflichtet 
hat. 
 
 
11. Aufwendungen für ein Hausnotrufsystem 
 
Bei der Berechnung der Einkommensteuer können Steuerpflichtige Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungen, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen steuermindernd geltend 
machen. Ob zu diesen Aufwendungen auch ein Hausnotrufsystem gehört, entschied am 15.2.2023 der 
Bundesfinanzhof. Eine Steuerpflichtige erwarb ein sog. Hausnotrufsystem. Dazu gehörte die Gerätebe-
reitstellung und eine 24-Stunden-Servicezentrale, nicht aber Pflege- und Grundversorgung, sowie der 
Sofort-Helfer-Einsatz. Die Kosten dafür wurden als haushaltsnahe Dienstleistungen in der Einkommen-
steuererklärung angegeben. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen sind gesetzlich nicht genau definiert, nach der Rechtsprechung müssen 
die Leistungen eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen, sollten gewöhnlich durch Mit-
glieder des Haushalts oder entsprechende Beschäftigte in regelmäßigen Abständen erledigt werden kön-
nen und dem Haushalt dienen. 
 
Den Aufwendungen für das Hausnotrufsystem liegt zwar eine haushaltsnahe Dienstleistung zugrunde, 
da es eine Rufbereitschaft im Notfall für die Steuerpflichtige sicherstellt, was ansonsten von den übrigen 
Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft übernommen worden wäre. Allerdings wird die Dienstleistung 
nicht im Haushalt erbracht. Die Klägerin zahlte nicht nur für die Bereitstellung der erforderlichen Tech-
nik, mittels derer der Kontakt zu der Einsatzzentrale ausgelöst wird, sondern insbesondere für das Be-
reithalten des Personals für die Entgegennahme eines eventuellen Notrufs und anschließende Kontaktie-
rung anderer Personen. Die wesentliche Dienstleistung ist mithin die Bearbeitung von eingehenden 
Alarmen und die Verständigung von Bezugspersonen, des Hausarztes etc. per Telefon und nicht das 
Rufen des Notdienstes durch die Klägerin selbst. Im Ergebnis stellte der BFH fest, dass für ein Hausnot-
rufsystem ohne unmittelbare Soforthilfe keine Steuerermäßigung gewährt wird. 
 
 



12. Einführung des Gesellschafterregisters für GbRs 
 
Ab dem 1.1.2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) in 
Kraft. Dieses Gesetz führt ein Gesellschaftsregister für GbRs ein. Dieses wird in seiner Publizitätswir-
kung dem Handelsregister ähneln und soll dem Rechtsverkehr eine bisher fehlende Sicherheit über die 
Zusammensetzung der Gesellschaften, ihren Sitz und die Namen der Gesellschafter bieten. Es gilt je-
doch nur für solche GbRs, die aktiv am Rechtsverkehr teilnehmen, also sog. Außen-GbRs. Es betrifft 
nicht die reinen Innen-GbRs. 
 
Das MoPeG hat keine Auswirkungen auf GbRs, die zur gemeinsamen Berufsausübung gegründet wur-
den (z.B. Anwaltssozietäten), es sei denn, diese GbR führt Grundstücksgeschäfte durch oder beabsich-
tigt den Erwerb von registrierten Rechten. In solchen Fällen sind sie vom Gesetz erfasst und müssen im 
Gesellschaftsregister registriert werden. Es wird erwartet, dass es bei der Einführung des Registers zu 
einem massiven Ansturm von Eintragungsanträgen kommen wird, was zu erheblichen Verzögerungen 
bei der Eintragung führen kann. 
 
Anmerkung: Vor diesem Hintergrund sollten rechtsfähige GbRs in Betracht ziehen, bestimmte Rechts-
geschäfte, die mit einem Eintrag in ein öffentliches Register verbunden sind (z.B. Grundstücksgeschäf-
te) und keine Verzögerungen dulden, auf das laufende Jahr 2023 vorzuziehen. Die bevorstehende Ein-
führung des Gesellschaftsregisters ab dem 1.1.2024 und die damit verbundenen zu erwartenden Eintra-
gungsverzögerungen könnten andernfalls zu unvorhersehbaren Wartezeiten und Beeinträchtigungen 
führen. Denn solange die GbR nicht im Gesellschaftsregister eingetragen ist, sind diese Geschäfte blo-
ckiert und können nicht umgesetzt werden. 
 
 
13. Vorfälligkeitsentschädigung – kein Anspruch bei fehlerhafter Angabe  

zur Berechnungsmethode 
 
Der Darlehensgeber kann im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eine angemessene Vorfälligkeitsentschä-
digung für den unmittelbar mit der vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden Schaden verlangen, 
wenn der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der Rückzahlung Zinsen zu einem gebundenen Sollzinssatz 
schuldet. Ein Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag muss u.a. klar und verständlich formulierte An-
gaben über die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung beinhalten, soweit 
der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch geltend zu machen, falls der Darlehensnehmer das 
Darlehen vorzeitig zurückzahlt. Der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen, wenn 
z.B. im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das Kündigungsrecht des Darlehensneh-
mers oder die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unzureichend sind. 
 
Die in einem Immobiliendarlehensvertrag mit fester Zinsbindung enthaltene Angabe zur Berechnungs-
methode der Vorfälligkeitsentschädigung ist dann fehlerhaft im Sinne der o.g. Regelung und steht einem 
Anspruch der Bank auf Vorfälligkeitsentschädigung entgegen, wenn darin auf die Wiederanlage in 
„kongruenten Kapitalmarkttiteln öffentlicher Schuldner“ abgestellt wird. Dies entschieden die Richter 
des Saarländischen Oberlandesgerichts in ihrem Urteil v. 26.1.2023. 
 
Der finanzielle Nachteil des Darlehensgebers liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei 
der in diesem Fall von der Bank gewählten „Aktiv-Passiv-Methode“ - in der Differenz zwischen den 
Zinsen, die der Darlehensnehmer bei Abnahme des Darlehens und vereinbarungsgemäßer Durchführung 
des Vertrags tatsächlich gezahlt hätte, und der Rendite, die sich aus einer laufzeitkongruenten Wieder-
anlage der freigewordenen Beträge in sicheren Kapitalmarkttiteln ergibt. Dabei ist die Rendite einer 
Wiederanlage in Hypothekenpfandbriefen und nicht die Rendite von Wertpapieren der öffentlichen 
Hand zugrundezulegen. 
 
 
14. Keine Zahlungspflicht bei Nichtaufklärung über das Widerrufsrecht 
 
Das Widerrufsrecht soll den Verbraucher in der besonderen Situation eines Vertragsabschlusses außer-
halb von Geschäftsräumen schützen. In diesem Kontext steht der Verbraucher nämlich möglicherweise 



psychisch stärker unter Druck oder ist einem Überraschungsmoment ausgesetzt. Daher ist die Informa-
tion über das Widerrufsrecht für den Verbraucher von grundlegender Bedeutung und erlaubt ihm, die 
Entscheidung, ob er den Vertrag abschließen soll oder nicht, in Kenntnis der Sachlage zu treffen. 
 
Die Richter des Europäischen Gerichtshofs entschieden, dass ein Verbraucher von jeder Verpflichtung 
zur Vergütung der Leistungen befreit ist, die in Erfüllung eines außerhalb von Geschäftsräumen abge-
schlossenen Dienstleistungsvertrags erbracht wurden, wenn der betreffende Unternehmer ihn nicht über 
sein Widerrufsrecht informiert hat und der Verbraucher sein Widerrufsrecht nach Erfüllung dieses Ver-
trags ausgeübt hat.  
Infolgedessen entschied das Gericht zugunsten der Versicherung, dass sie die Kosten auf der Grundlage 
der günstigeren Werkstatt abrechnen durfte. 
 
 
15. Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers – Verstoß gegen Treuepflicht 
 
Ein wichtiger Grund zur Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers nach dem GmbHG ist gegeben, 
wenn der weitere Verbleib des Geschäftsführers in seinem Amt der Gesellschaft und den Gesellschaf-
tern bei Würdigung aller Umstände sowie unter Berücksichtigung der betroffenen Interessen nicht län-
ger zugemutet werden kann. 
 
Dabei kommt es weder beim Geschäftsführer zwingend darauf an, ob dieser pflichtwidrig oder gar 
schuldhaft gehandelt hat, noch muss die Gesellschaft notwendigerweise einen Schaden erlitten haben. 
Ausreichend ist vielmehr auch ein tiefgreifendes Zerwürfnis bzw. eine nachhaltige Zerstörung des Ver-
trauensverhältnisses zwischen den Beteiligten. 
 
Macht sich der Geschäftsführer einer GmbH in einem länger anhaltenden Gesellschafterstreit zum ein-
seitigen Fürsprecher eines der an dem Streit beteiligten Gesellschafter, kann dies seine Abberufung aus 
wichtigem Grund rechtfertigen. 
 
 
16. Geschäftsführerwechsel – Meldung durch den künftigen GmbH-Geschäftsführer 
 
Die Richter des Oberlandesgerichts Brandenburg hatten die Frage zu klären, ob der künftige Geschäfts-
führer den Geschäftsführerwechsel zur Eintragung in das Handelsregister wirksam anmelden kann, 
wenn er bei der Abgabe seiner Erklärung noch nicht Geschäftsführer ist, die Erklärung aber zu einer 
Zeit bei dem Registergericht eingeht, zu der die Geschäftsführerbestellung inzwischen wirksam gewor-
den ist. 
 
Maßgeblich ist das allgemeine Recht der Stellvertretung. Die Vertretungsmacht muss bei Abgabe der 
Erklärung gegeben sein. Eine Erklärung, die ohne Vertretungsmacht abgegeben wird, wirkt nicht 
für den Vertretenen und ist damit unwirksam. 
 
 
17. Keine Panoramafreiheit für Drohnenaufnahmen 
 
Nach dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte ist es zulässig, Werke, die sich blei-
bend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, z.B. durch Lichtbild oder durch Film zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Be-
fugnisse nur auf die äußere Ansicht. 
 
Die Einschränkung des Urheberrechts durch die Panoramafreiheit, die eine unentgeltliche Nutzung ge-
stattet, schließt jedoch nur diejenigen Perspektiven ein, die von öffentlichen Wegen, Straßen oder Plät-
zen aus bestehen. Hierzu gehört nicht der Luftraum. Der Einsatz von Hilfsmitteln zur Erlangung einer 
anderen Perspektive ist nicht mehr von der Panoramafreiheit gedeckt. Dies hatte bereits der Bundesge-
richtshof für den Einsatz einer Leiter entschieden. Für den Einsatz einer Drohne kann nichts anderes 



gelten, sodass die mittels einer Drohne gefertigten Bildaufnahmen nicht von der Panoramafreiheit ge-
deckt sind.  
 
 
18. Privatnutzung dienstlicher IT 
 
Sofern der Arbeitgeber die private Nutzung eines dienstlichen Smartphones erlaubt, kann der Mitarbei-
ter daraus schließen, dass auch die gesamte dienstliche IT für private Zwecke genutzt werden darf. Da-
her darf eine verdachtsunabhängige Überprüfung des E-Mail-Accounts durch den Arbeitgeber i.d.R. 
nicht verdeckt erfolgen. Vielmehr muss dem Arbeitnehmer angekündigt werden, dass und aus welchem 
Grund eine Verarbeitung von E-Mails stattfinden soll. Es muss ihm die Gelegenheit gegeben werden, 
private Nachrichten in einem gesonderten Ordner zu speichern, auf den kein Zugriff erfolgt.  
 
Zu dieser Problematik hatte das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg über den nachfolgenden 
Sachverhalt zu entscheiden: Von einem Arbeitgeber wurden heimlich die E-Mails eines Beschäftigten 
ausgewertet und darauf basierend eine Kündigung ausgesprochen, da darin private Nachrichten gefun-
den wurden. Der Mitarbeiter argumentierte jedoch, dass er die „Mischnutzung“ anderer Kommunikati-
onsmittel (wie Smartphone) für private Zwecke erlaubt bekommen hatte und daher annahm, dass dies 
auch für die gesamte IT galt. Die LAG-Richter entschieden zugunsten des Arbeitnehmers. Die Kündi-
gung war unwirksam und der Arbeitgeber hatte wegen Datenschutzverstößen ein Schmerzensgeld von 
3.000 € zu zahlen. 
 
 
19. Entgeltfortzahlung während der Kündigungsfrist 
 
Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem eine 
Arbeitnehmerin am 4.5.2022 mit Datum 5.5.2022 ein Kündigungsschreiben zum 15.6.2022 verfasste 
und darin u.a. um die Zusendung einer Kündigungsbestätigung und der Arbeitspapiere an ihre Wohnan-
schrift bat. Sie bedankte sich für die bisherige Zusammenarbeit und wünschte dem Unternehmen alles 
Gute. 
 
Ab dem 5.5.2022 erschien sie nicht mehr zur Arbeit und reichte durchgehend bis zum 15.6.2022 und 
damit genau für sechs Wochen AU-Bescheinigungen ein. Der Arbeitgeber zahlte keine Entgeltfortzah-
lung. 
 
Das LAG verwies zunächst auf den hohen Beweiswert von AU-Bescheinigungen. Der Arbeitgeber kann 
diesen Beweiswert nur dadurch erschüttern, dass er tatsächliche Umstände darlegt und im Bestreitens-
fall beweist. Durch die Beweise müssen sich Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers ergeben mit 
der Folge, dass der ärztlichen Bescheinigung kein Beweiswert mehr zukommt. Eine Erschütterung 
kommt nicht nur dann in Betracht, wenn sich ein Arbeitnehmer in Zusammenhang mit seiner Kündi-
gung einmal zeitlich passgenau bis zum Ablauf der Kündigungsfrist krankschreiben lässt. Er ist auch 
erschüttert, wenn die Krankschreibung aufgrund mehrerer AU-Bescheinigungen durchgehend bis zum 
Ende der Kündigungsfrist andauert, diese punktgenau den maximalen Entgeltfortzahlungszeitraum von 
sechs Wochen umfasst und sich aus dem Kündigungsschreiben ergibt, dass der Verfasser von vornhe-
rein nicht mehr mit seiner Anwesenheit rechnet. Das war hier der Fall. 
 
 
20. AU bei Erkrankung im Ausland 
 
Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist ein Arbeitnehmer, der sich bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
(AU) im Ausland aufhält, verpflichtet, dem Arbeitgeber die AU, deren voraussichtliche Dauer und die 
Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die durch die 
Mitteilung entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist ein Arbeitnehmer, 
wenn er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die AU und deren vo-
raussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die AU länger als angezeigt, so ist der Arbeit-
nehmer verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der AU mitzuteilen. 



 
Die von einem Arzt im Ausland ausgestellte AU-Bescheinigung hat i.d.R. den gleichen Beweiswert wie 
die Bescheinigung eines Arztes in Deutschland. Sie muss jedoch erkennen lassen, dass der Arzt im Aus-
land unterschieden hat zwischen einer bloßen Erkrankung und einer mit Arbeitsunfähigkeit verbunde-
nen Krankheit. Also eine Beurteilung entsprechend den Begriffen aus dem deutschen Arbeits- und Sozi-
alversicherungsrecht. 
 
 
21. Endgehaltsbezogene Betriebsrente und Teilzeit 
 
Eine Betriebsrentenzusage kann zulässig auf das im letzten Kalenderjahr vor dem Ausscheiden durch-
schnittlich bezogene Monatsgehalt abstellen, um die Betriebsrentenleistungen zu berechnen, und dieses 
im Fall von Teilzeitbeschäftigung innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Ausscheiden mit einem Fak-
tor für den durchschnittlichen Beschäftigungsumfang in diesem Zeitraum modifizieren. Zu dieser Ent-
scheidung kam das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seinem Urteil v. 20.6.2023. 
 
Die Richter des BAG führten aus, dass bei einer endgehaltsbezogenen Betriebsrentenzusage, selbst 
wenn diese zudem die erbrachte Dienstzeit honoriert, auf das zuletzt maßgebliche Entgelt auch bei Teil-
zeitkräften abgestellt werden darf. Die endgehaltsbezogene Betriebsrente dient insoweit dem legitimen 
Zweck der Erhaltung des letzten im Erwerbsleben erarbeiteten Lebensstandards im Ruhestand. Hierbei 
ist es nicht zu beanstanden, wenn die Zusage einen Betrachtungszeitraum von zehn Jahren vor dem 
Ausscheiden zur Bestimmung des maßgeblichen durchschnittlichen Beschäftigungsumfangs von Teil-
zeitbeschäftigten zugrundelegt. Diese werden dadurch nicht unzulässig benachteiligt. Die Klage einer 
von Mai 2005 bis zu ihrem Ausscheiden im September 2020 in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmerin 
hatte damit keinen Erfolg. 
 
 
22. Sozialversicherungspflicht eines mitarbeitenden GmbH-Gesellschafters 
 
Ein GmbH-Gesellschafter, der in der Gesellschaft angestellt und nicht zum Geschäftsführer bestellt ist, 
ist regelmäßig abhängig beschäftigt. Bei der Statusbeurteilung eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
kommt es nicht allein auf dessen Weisungsfreiheit im eigenen Tätigkeitsbereich an. Vielmehr muss 
dieser auch in der Lage sein, auf die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens insgesamt 
Einfluss zu nehmen und damit die GmbH wie ein Unternehmensinhaber zu lenken. Andernfalls ist er 
nicht im „eigenen“ Unternehmen tätig, sondern in funktionsgerecht dienender Weise in die GmbH als 
seine Arbeitgeberin eingegliedert. Dies gilt auch für mitarbeitende, nicht zum Geschäftsführer bestellte 
Gesellschafter. 
 
In dem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall hatte ein Gesellschafter nur ein begrenztes Tätig-
keitsfeld (Einkauf und Logistik) und konnte aufgrund seiner hälftigen Beteiligung am Stammkapital 
auch keinen maßgeblichen Einfluss auf die durch seinen Bruder ausgeübte Geschäftsführertätigkeit 
ausüben. Dass aufgrund familiärer Beziehungen faktisch eine gleichberechtigte Geschäftsführung des 
Unternehmens gelebt wurde, war für die Statusbeurteilung unerheblich. 
 
 
23. Vorkaufsrecht des Mieters hinter dinglichem Vorkaufsrecht 
 
Bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen ist der Eigentümer i.d.R. gesetzlich 
verpflichtet, dem jeweiligen Mieter die Wohnung zum Kauf anzubieten. Dieses Vorrecht wird als „Vor-
kaufsrecht“ bezeichnet und kann auch vertraglich im Mietvertrag festgelegt werden. Alternativ dazu 
kann der Eigentümer auch anderen Personen ein Vorkaufsrecht gewähren, das dann im Grundbuch ver-
merkt wird (dingliches Vorkaufsrecht). 
 
Im April 2023 hatte nun der Bundesgerichtshof zu entscheiden, wie in Fällen zu verfahren ist, bei denen 
sowohl ein Vorkaufsrecht des Mieters als auch ein dingliches Vorkaufsrecht besteht. 
 



Ein dingliches Vorkaufsrecht hat nach einem Beschluss des Bundesgerichtshofs v. 27.4.2023 dann Vor-
rang vor dem Vorkaufsrecht des Mieters, wenn es von dem Eigentümer zugunsten eines Familienange-
hörigen bestellt wurde. Denn aus der gesetzgeberischen Wertungsentscheidung im Bürgerlichen Ge-
setzbuch folgt, dass das von dem Vermieter zugunsten eines Familienangehörigen bestellte dingliche 
Vorkaufsrecht gegenüber dem gesetzlichen Vorkaufsrecht des Mieters vorrangig ist. 
 
 
24. Erneuerung von Rauchwarnmeldern  
 
Die Erneuerung von Rauchwarnmeldern stellt anders als deren erstmaliger Einbau grundsätzlich keine 
Modernisierung dar, wenn mit ihr eine technische Verbesserung oder sonstige Aufwertung nicht ver-
bunden ist. 
 
Der Vermieter ist aufgrund einer solchen Erneuerungsmaßnahme deshalb auch dann nicht zu einer Er-
höhung der Miete berechtigt, wenn die zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte erstmalige Ausstattung der 
Mietwohnung mit Rauchwarnmeldern weder zu einer zusätzlichen Belastung des Mieters mit Betriebs-
kosten noch zu einer Mieterhöhung geführt hat. 
 
 
25. Behördliche Nutzungsuntersagung – außerordentliche Kündigung eines  

Mietvertrags 
 
Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann jede Vertragspartei das Mietver-
hältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt u.a. dann vor, 
wenn dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig 
gewährt oder wieder entzogen wird. Dies ist insbesondere beim Auftreten eines Mangels der Fall, wel-
cher dem vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache durch den Mieter entgegensteht. Außer reinen Be-
schaffenheitsfehlern der Mietsache können auch behördliche Beschränkungen und Gebrauchshindernis-
se die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch in einer Weise aufheben oder min-
dern, dass sie einen Mangel i.S. des BGB begründen. 
 
Diesem Beschluss des Oberlandesgerichts Dresden v. 27.3.2023 lag der nachfolgende Sachverhalt zu-
grunde: Im Jahr 2020 stellte das Bauaufsichtsamt der Stadt Dresden bei einer Brandschutzinspektion 
fest, dass es an einem gewerblich vermieteten Objekt brandschutztechnische Mängel gab. Der Vermieter 
erhielt eine Mitteilung von der Bauaufsicht und kündigte an, eine Lösung für das brandschutztechnische 
Problem zu erarbeiten, unternahm jedoch keine entsprechenden baulichen Maßnahmen. Da keine Abhil-
fe durch bauliche Maßnahmen erfolgte, verfügte die Bauaufsicht die Untersagung der Nutzung der ge-
mieteten Räume. Daraufhin kündigte der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich und fristlos, hilfs-
weise ordentlich zum 31.12.2021. Die Richter kamen zu dem Entschluss, dass die außerordentliche 
Kündigung rechtmäßig war. 
 
 
26. Mietvertrag – Schriftformerfordernis bei Verschiebung von Fälligkeitsterminen 
 
Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist es erforderlich, dass ein Mietvertrag, der länger als ein Jahr 
dauern soll, schriftlich abgeschlossen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, gilt er für unbestimmte Zeit. 
Zur Wahrung der Schriftform ist es grundsätzlich erforderlich, dass sich die wesentlichen Vertragsbe-
dingungen – insbesondere Mietgegenstand, Mietzins sowie Dauer und Parteien des Mietverhältnisses – 
aus der Vertragsurkunde ergeben. Für Abänderungen gelten dieselben Grundsätze wie für den Ur-
sprungsvertrag. Sie bedürfen deshalb ebenfalls der Schriftform, es sei denn, dass es sich um unwesentli-
che Änderungen handelt. 
 
Soll die Fälligkeit der Zahlung der Nettomiete und die Verschiebung der Fälligkeit der Betriebskosten-
vorauszahlung geändert werden, bedarf dieses ebenfalls der Schriftform. 
 
 



27. Bedienung des Touchscreens im Auto 
 
Die integrierten Bildschirme in Fahrzeugen werden zunehmend größer und übernehmen eine Vielzahl 
von Funktionen im Zusammenhang mit dem Navigationssystem. Sie beschränken sich jedoch häufig 
nicht mehr nur darauf, die beste Route vorzuschlagen, sondern bieten ein umfassendes Unterhaltungs-
system und man kann darüber ggf. auch Fahrzeugfunktionen steuern. 
 
Dabei ist zu beachten, dass nach der Straßenverkehrsordnung alle elektronischen Geräte nur benutzt 
werden dürfen, wenn hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten werden muss, sondern ein 
kurzer Blick ausreicht oder die Bedienung per Sprachsteuerung möglich ist.  
 
Damit sind nicht nur Smartphones gemeint, sondern beispielsweise auch eine Smartwatch oder auch das 
Navigationsgerät. Eine händische Zieleingabe während der Fahrt ist nicht erlaubt. Die Steuerung origi-
närer Fahrzeugfunktionen wie z.B. die Beleuchtung, die Heizung oder die Scheibenwischer per Touch-
screen sind davon nicht betroffen. Allerdings nur dann, wenn dafür der Blick nur kurz von der Fahrbahn 
abgewendet wird. 
 
 
28. Ordnungsmittel bei Kontakt zum Kind außerhalb der geregelten Umgangszeiten 
 
Eine Verhängung von Ordnungsmitteln wegen Kontaktaufnahmen außerhalb der festgelegten Um-
gangszeiten setzt voraus, dass sich die Untersagung einer solchen Kontaktaufnahme eindeutig aus dem 
Tenor der Umgangsregelung ergibt. Ein Tun oder Unterlassen kann nur dann sanktioniert werden, wenn 
die entsprechenden Pflichten der betroffenen Person zweifelsfrei aus dem Vollstreckungstitel hervorge-
hen. Soll also dem Umgangsberechtigten die Kontaktaufnahme bzw. Näherung außerhalb der geregelten 
Zeiten untersagt werden, so wäre diese Untersagung ausdrücklich in die entsprechende Umgangsrege-
lung bzw. Umgangsvereinbarung aufzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn es sich einem Laien ver-
meintlich aufdrängen müsste, dass außerhalb der geregelten Umgangszeit kein Umgang stattfinden soll. 
 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (OLG) entschiedenen Fall hatte das Familiengericht die 
Umgangszeiten des Vaters mit den Kindern geregelt, aber die Kontaktaufnahme außerhalb dieser Zeiten 
nicht ausdrücklich untersagt. Das Amtsgericht verhängte gegen den Vater ein von der Mutter beantrag-
tes Ordnungsgeld wegen Verstoßes gegen die Umgangsregelung (Kontakt außerhalb der festgelegten 
Zeiten). Der Vater wehrte sich dagegen und hatte vor dem OLG Erfolg. 
 
 
 
Kurz notiert  
 
Nullsteuersatz bei PV-Anlagen: Die Bundesregierung hat Stellung genommen zu der Frage, ob eine 
PV-Anlage dem neu eingeführten Nullsteuersatz unterliegt, wenn sie in 2022 in Betrieb genommen 
wurde, der Batteriespeicher aber erst in 2023 installiert wurde. 
 
Bei den einzelnen Geräten einer PV-Anlage liegt eine sog. Sachgesamtheit vor. Der Nullsteuersatz ist 
auf diese anzuwenden, wenn die Lieferung nach dem 31.12.2022 ausgeführt wurde. Sollte der Batterie-
speicher getrennt nachträglich erworben werden und diese Lieferung in 2023 stattfand, gilt der Null-
steuersatz nur für den Speicher. 
 
 
  

Basiszinssatz 
nach § 247 Abs. 1 BGB  
maßgeblich für die Berechnung 
von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 =- 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
www.bundesbank - Basiszinssatz 

 
  

https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723452/723452?treeAnchor=GELD&tsTab=0&listId=www_s510_mb02&tsId=BBK01.SU0115&statisticType=BBK_ITS&dateSelect=2023


Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
(§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
Verbraucherpreisindex 
(2020 = 100) 

2023: Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; 
 Februar = 115,2; Januar = 114,3; 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5; 
 September = 112,7; August = 110,7 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

